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Abko111men von Nizza 
über die Internationale Klassifikation 

von · ,v aren und Dienstleistungen 
für die Eintragung von llarken 

. vom 15. Juui 1957,. 

revidiert in STOCKHOLM am 14. Juli 1967 t) 

Artikel 1 

[Einrichtung eines besonderen Verbandes • Annahme der lnternationalen 
Klassifikation • Sprachen] Z) 

(1) Die Lander, auf die dieses Abkon1men Anwendung
findet, bilden einen besonderen Verhand. 

(2) Sie nehmen für die Eintragung von l\farken dieselbe
Klassifikation der W aren und Dienstleistungen an. 

(3) Diese Klassifikation hesteht aus:
a) einer Klasseneinteilung,
b) einer alphahetischen Liste der Waren und Dienstleistun­

gen mit Angabe der Klasse, in die sie eingeordnet sind.

(4) Die Klasseneinteilung und die alphahetische Liste der
Waren sind die im Jahre 1935 vom lnternationalen Büro zum 
Schutz · des gèwerhlichen Eigentun1s. herausgegehene Klassen­
einteilung und alphabetische Liste der Waren. 

1) Die8e deutsche Obersetzung ist von den zustiindîgen Verwahungen
der Bundesrepuhlik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz im Einver-
nehmen mit BIRPI hergestellt wortlen. 

2) Die Artikel sind mit Überschriften versehen worden, um die Be­
nutzung des Textes zu erleichtern. Der unterzeichnete Vertragstext ent­
halt keine Oberschriften. 
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(5) Die Klasseneinteilung und die alphabetische Liste der
Waren und Dienstleistungen konnen von · dem gemass Arti­
kel (3) -dies·es Abkommens gebil<leten Sachverstan<ligenaus­
schuss in dem durch diesen Artike·l festgelegten Verfahren ge­
andert oder erganzt werden. 

(6) Die Klass-ifikation wird in franzosischer Sprache ah­

gef asst; auf Verlangen jedes Ve1·tragslandes kaon eine amt­
·liche Übersetzung in seiner Spracbe von dem im Ühereinkom­
men zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigen­
tum (im folgenden ais «die Organisation» bezeichnet) vorge­
sehenen lnternationalen Büro lür geistiges Eigentum (im fol­
genden als « <las Internationale llüro » hezeichnet) im Einver ..
nehmen mit der heteiligten nationalen Ilehorde veroffentlicht
werden. Jede Übersetzung der Liste der Waren und D,ienst­
leistungen giht hei jeder Ware oder Dienstleistung neben der
entsprechenden Ordnungsnununer der alphabetischen Auf ..

zahlung in der betreffenden Sprache die Ordnungsnummer
an, die sie in der in franzosischer Sprache ahgef assten Liste
tragt.

Artikel 2 

[Rechtliche Bedeutung und Anwendung der lnternationalen KlaHifikationJ 

(1) Vorhehaltlich der sich aus diesem Abko1nmen ergehen­
den Verpflichtungen hat die Internationale Klassifikation die 
Bedeutung, die ihr jedes Vertragsland heilegt. Inshesondere 
hindet die lnternationa;le Klassifikation die Vertragslander 
weder hinsichtrlich der Beurteilung de-s Schutzumfangs der 
l\'.larke noch hinsichtlich der Anerkennung der Dienstleistungs­
marken. 

(2) J edes Vertragsland hehalt sich vor, die Internatio­
nale Klassifikation der Waren und Dienstleistungen ais Haupt­
oder Nehenklassifikation anzuwenden. 

{3) Die Behorden der Vertragslander werden in den Ur­
kunden und amtlichen Veroffentlichungen über die Eintra­
gung von �:larken die Nummern der Klas-sen der lnt-ernatio­
nalen Kla·ssifikation angehen, in · welche die Waren oder 
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Dienstleistungen gehoren, für welche die l\Iarke eingetragen 
ist. 

, ( 4) Die Tatsache, dass eine Ilenennung in die alphabeti­
sche Liste der '\\r aren und Dienstleistungen auf genommen ist, 
beriihrt in keiner Weise die Rech te, die - etwa an dieser Be­
nennung bestehen. 

Artikel 3 

[Anderungen und Erginzungen der lnternationalen Klassifikati.on � 
SachverstiindigenausschussJ 

(1) Ileim lnternationalen Büro wird ein Sachverstandi­
genausschuss gebild�t, der über alle Anderungen oder Ergan­
zungen der lnternationalen K,Iassifik:ation der Waren und 
Dienstleistungen zu beschliessen bat. · Jedes Vertragsland ist 
in dem Sachverstandigenausschuss vertreten; dieser giht sich 
eine Geschaftsordnung, deren Annahn1e der Mehrheit der 
vertretenen Lander hedarf. Das Internationale Ilüro ist in 
dem Ausschuss vertreten. 

(2) Die Anderungs- oder Erganzungsvorschlage sind von
den Behorden der Vertrag.slander an das Internationale Büro 
zu richten; dieses bat sie den l\litgliedern des Sachverstandi- · 
genausschusses spatestens z,vei l\lonate vor der Sitzung, in der 
diese Vorschlage geprüft werden sollen, zu ühermitteln. 

(3) Die Beschlüsse des Ausschusses über Anderungen der
Klassifikation hedürfen der Einstimmigkeit der Vertragslan� 
der. Ais Anderung ist jede Oberführung von Waren aus einer 
Klasse in eine andere oder jede Bildung einer neuen Klasse, 
die eine solche Oberführung zur Folge hat,' anzusehen. 

( 4) Die Beschlüsse des Ausschusses über Erganzungen der
Klassifikation hedürfen der l\lelirheit der Vertragslander. 

(5) Die Sachverstandigen konnen ihre Ansicht schriftlich
hekanntgeben oder ihre Befugnisse auf den Sachverstandigen 
t"Înes anderen Landes übertragen. 

(6) l\lacht ein Land keinen Sachverstandigen als seinen
: Vertreter namhaft oder gibt der namhaft gemachte Sachver­

standige seine l\leinung nicht innerhalb einer ·durch ·die Ge-
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schaftsordnung festzusetzenclen Fri�t hekannt, so wird an­
genomm.en, dass das hetref fende Land .· dem Beschluss des 
Ausschusses zustimmt. 

. Artikel 4 
[Notifizierung, lnkrafttreten und Veroffentlichung von A.nderungen und 

Ergiinzungen] 

(1) Alle vom Sachverstandigenausschuss heschlossenen
Anderungen und Erganzungen werden vom lnternationalen 
Büro den Behorden der Vertragsliinder notifiziert. Diese Be­
schlüsse treten, wenn sie Erganzungen betreff en, mit ·dern 
Eingang der Notifikation und, wenn -sie . .Anderungen hetref .. 
fen, sechs l\1onate nach <lem Zeitpunkt der Ahsendung der 
Notifikation in Kraft. 

(2) Das Internationale Büro ais Verwahr,stelle der Klassi�
fikation der Waren und Dienstleistungen nimmt die in Kraft 
getretenen Anderungen und Erganzungen in die Klassifikation 
auf. Diese. Anderungen und Ergiinzungen werden in den hei-. 
den Zeitschriften « La Propriété industrielle » und « Les l\·lar- . 
ques internationales» veroffentlicht. 

Artikel 5 
[Versammlung des· hesonderen VerbandesJ 

(1) a) Der hesondere Verhand hat eine Versammlung, die
sich aus den Landern zusamn1ensetzt, die diese Fassung des 
Ahkommens ratifiziert haben oder ihr 'heigetreten sind. 

b) Die Regierung jedes Landes wird durch einen Dele-
- gierten vertreten, der von Stellv.ertretern, Beratern und Sach-

verstiindigen unterstü tzt werden kann.
c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung

getragen, die sie entsandt hat.
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· (2) a) Die Versammlung, vorheha-1 tlich der Artikel 3 und 4,
i) hehandelt alle Fragen betreflend die Erhaltung und

die Entwicklung des hesonderen Verbandes sowie die ,
Anwendung dieses Ahkomm-ens;
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ii) erteilt dem lnternationalen Büro Weisungen für die
Vorbereitung der Revisionskonferenzen unter gebühw
render Berücksichtigung der SteUungnahmen der Lanw
der des besonderen Verbandes, die ·dies� Fassung· des
Ahkon1mens weder ratifiziert haben -noch · ihr beigew
treten sind;

iii) prüft und hilligt die Berichte und die Tiitigkeit des
Generaldirektors, der Organisation (im fo)genden als
« der Generaldirektor » bezeichnet) betreffend den be­
sonderen Verband und erteilt ihm alle zweckdienli­
chen Weisungen in Fragen, die i� die Zustandigkeit des ·
besonderen Verbanùes fa lien;

iv) legt das Programm f' est, beschliesst den Dreijahres-Haus­
haltsplan des besonderen Verbandes und hilligt seine
Rechnungsabschlüsse;

v) beschliesst die Finanzvorschriften des besonderen Verw
bandes;

vi) hildet, ausser dem in Artikel 3 genannten Sachverstanw
digenauss�huss, die anderen Sachverstandigenausschüsse
und Arbeitsgruppen, die sie zur Verwirklichung der
Ziele des hesonderen Verbandes für zweckdienlich hait;

vii) bestimmt, welcl1e . Nich tmi tgliedlander des besonderen
Verbandes,. welche zwiscbenstaatlichen und welche in­
ternationalen nichtstaatlichen Organisationen zu ihren
Sitzungen als Beobachter zugelassen werden;

\ 

viii) beschliesst .Anderungen der Artikel 5 bis 8;
ix} nimmt jede andere llanùlung vor, die zur Erreichurig

der Ziele des besonderen Verbandes geeignet ist;
x) nimmt al1e anderen Aufgahen wahr, die sich aus diesem

Ahkommen ergeLen.

b) Ober Fragen., die auch für andere von der Organisa­
tion verwaltete Verbande von lnteresse sind., entscheidet die 
Versammlung nach Anhorung des Koordinierungsausschusses 
der Organisation. 
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(3) a) Jedes l\.:litgliedland der Versammlung verfügt über
eine Stimme. 

b) Die llalfte der l\Iitgliedlander der Versammlung bildet
das Quorum (die für die Beschlussfahigkeit erforderliche 
l\lindestzahl). 

c) Ungeachtet des Buchstahen b) kann die Versamm­
lung Beschlüsse f assen, wenn wahrend einer Tagung ùie Zahl 
der vertretenen Lander zwar. weniger ais die llalfte, aber 
mindestens ein Drittel der l\litgliedlander der Versammlung 
hetragt; jedoch werden diese Beschlüsse 1nit Ausnahme der 
Beschlüsse über das Verfahren der Versammlung nur dann 
wirksan1, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das 
Internationale Büro teilt diese Beschlüsse den Mitgliedlan­
dern der Versammlung mit, die nicht vertreten waren, und 
ladt sie ein, innerhalh einer Frist von drei l\:lonaten vom Zeit­
punkt der l\litteilung an schriftlich ihre Stimme oder Stimm­
enthaltung hekanntzugehen. Entspricht nach Ahlauf der 
Frist die Zahl der Lander, die auf diese Weise ihre Stimme 
oder Stimmenthaltung hekanntgegehen hahen, mindestens der 
Zahl der Lander, die für die Erreichung des Quorums wah­
rend der Tagung gefehlt liatte, so werden die Beschliisse 
wirksam, sofern gleichzeiiig die erf orderliche l\lehrheit noch 
vorhanden ist. 

d) Vorbehaltlich des Artikels 8 Absatz (2) f asst die Ver-
8ammlung ihre Bescblüsse mit einer l\'lebrheit von zwei Drit­
teln der ahgegehenen Stimmen. 

e} Stimmenthaltung gilt nicbt ais Stimmahgahe.

/) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur
in dessen N amen abstimmen. 

g) Die Lander des hesonderen Verhandes, die nicht l\1it­
glied der Versammlung sind, werden zu den Sitzungen der 
Versammlung ais Beohachter zugelassen. 

(4) a) Die Versammlung tritt nach Einherufung durch
den Generaldirektor alle drei J ahre einmal zu einer ordent­
lichen T agung zusammen, und zwar, ahgesehen von ausser• 
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gewohnlichen Fallen, zu derselben Zeit und an demselhen 
Ort wie die Generalversammlung der Organisation. 

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den
General<lirektor zu einer ausserordentlichen Tagung zusam­
men., wenn ein Viertel der l\litgliedlander. der--Versammlung 
es verlangt. 

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom General­
direktor vorbereitet. 

(5) Die Versan1mlung giht sich eine Geschaftsordnung.

Artikel 6 

[Internationales Büro] 

(1) a) Die Verwahungsaufgahen des hesonderen Ver­
bandes werden vom lnternationalen Büro wahrgenommen. 

b) Das Internationale Düro hereitet insbesondere die
Sitzungen der Versammlung und des Sachverstandigenaus­
schusses sowie aller anderen Sachverstandigenausschüsse und 
Arbeitsgruppen, die die Versammlung oder der Sachverstan­
digenausschuss bilden kann, vor und besorgt das· Sekretariat 
dieser Organe. 

c) Der Generaldirektor ist der hochste Beamte des be­
sonderen Verbandes und vertritt diesen Verband. 

(2) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten
l\litglieder des Personals nehmen ohne Stimmrecht teil an 
allen Sitzungen der Versammlung und des Sachverstandigen­
ausschusses sowie aller anderen Sachverstandigenausschüsse 
oder Arheitsgruppen., die die Versammlung oder der Sach­
verstandigenausschuss hilden kann. Der Generaldirektor oder 
ein von ihm bestim1ntes 1\litglied des Personals ist von Amts 
wegen Sekretar dieser Organe. 

(3) a)· Dàs Internationale Büro bereitet nach. den Wei•
sungen der Versammlung die Konf erenzen zur Revision der 
Ilestinunungen des Ahkommens mit Ausnahme der Artikel 5 
bis 8 vor. 
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b) Das Internationale Büro kaon hei der Vorhereitung
der Revisionskonferenzen zwischenstaatliche sowie interna­
tionale nichtstaatliche Organisationen konsuhieren. 

c) Der Genera,ldirektor und die von ihm bestimmten Per­
sonen nehmen ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser 
Konf erenzen teiL 

(4) Das Internationale Diiro nimmt alle anderen Aufga­
hen wahr, die ihm iihertragen werden. 

Artikel 7

[Finanzen] 

(1) aj Der hesondere ,, erhand hat einen llaushaltsplan.
b) Der llaushaltsplan des hesonderen Verhandes umf asst

die eigenen Einnalnnen und Ausgaben des hesonderen Ver­
bandes, dessen Beitrag zum I-Iaushalt�plan der gemeinsamen 
Ausgaben der Verbande sowie gegeLenenfalls den dem Haus­
haltsplan der Konferenz der Organisation zur Verfügung ge­
stellten Betrag. 

c) Als gemeinsume Ausgahen · der Verhande gelten die
Ausgaben, die nicht ausschliesslich <lem hesonderen Verband, 
sondern auch eine1n oder mehreren anderen von der Organi­
sation verwalteten Verbanden zuzurechnen sind. Der Anteil 
des besondere.:i Verbandes an diesen gemeinsamen Ausgahen 
entspricht_ dem Interesse., das der hesondere Verband an 
ihnen hat. 

(2) · Der Haushaltsplan des besonderen
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit 
mung mit den Haushaltsplanen der anderen 

. sation verwalteten Verhiinde aufgestellt. 

Verhandes wird 
seiner Ahstim­

von der OrganiR 

(3) Der Haushaltsplan <les besonderen Verbandes um­
f asst folgende Einnahmen: 
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i) Beitrage der Lander des hesonderen Verbandea;
ii) Gehühren_ und Betrage für Dienstleistungen des lnter­

nationalen Diiros im Rahmen des besonderen Verhan­
des;



iii) Verkaufserlose und andere Einkünfte aus Veroffent­
Jichungen des lnternationalen Biiros. die den besonde­

ren Verband hetreffen;
, iv) Schenkungen, \

"'

ermachtnisse und Zuwendungen; 

v) 1\Iieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.

( 4) a) J edes Land des hesonderen Verbandes wird zur
Bestimmung seines Ileitrags im Sinn des Absatzes (3) Ziff er i) 
in die Klasse eingestuft, in die es itn Pariser Verhand zum 
Schutz des gewerblichen Eigenturns eingestuft ist, und zahlt 

seine J ahresbeitrage auf der Grundlage der für diese Klasse 

im Pariser Verband festgesetzten Zahl von Einheiten. 

b) Der JahresLeitrag jedes l,andes des besonderen Ver­
bandes hesteht aus einem Betrag, der in demselben Verhalt­
nis zu der Summe der Jahresheitrage aller Lander zum Haus­

haltsplan des hesonJeren Verbandes steht wie die Zahl der 
Einheiten der Klasse, in die das Land eingestuft ist, zur 

Summe der Einheiten aller Lander. 

c) Die Beitrage werden am 1. J anuar jedes J ahres fallig.

, d) Ein Land't das mit der Zahlung seiner Beitrage im 
Rückstand ist, kann l!lein Stimmrecht in keinem der Organe 

des besonderen Verhandes ausüben, wenn der rückstandige 
Betrag die Sumn1e der von ihm für die zwei vorhergehenden 
vollen Jahre geschuhleten Beitrage erreicht oder übersteigt. 
Jedoch kaon jedes dieser Organe einem solchen Land gestat­
ten, das Stimmrecht in diesem Organ weiter auszuühen," wenn 

und solange es überzeugt ist, dass der Zahlungsrückstand eine 
Folge aussergewohnlicher und unahwendbarer Umstande ist. 

e) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres heschlossen, so wird der Haushaltsplan des 
Vorjahres nach l\lassgabe der Finanzvorschriften übernom­
men. 

(5) Die llohe der Gehühren und Betrage für Dienstlei­
stungen des lnternationalen Biiros im Rahmen des besonde• 
ren Verbandes-wird vom Generaldirektor festgesetzt, der der 
Versammlung darüber berichtet. 
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(6) a) Der Verhand hat einen Iletriehmittelfonds, der
durch eine einmalige Zahlung jedes Landes des hesonderen 
Verbandes gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, 
so beschliesst die Versammlung seine Erhohung. 

b) Die Hohe der erstmaligen Zahlnng jedes Landes zu
diesem Fonds oder sein Anteil an dessen Erhohung ist pro­
portional zu dem Beitrag dieses Landes für das J ahr, in dem 
der Fonds gehildet oder die Erhohung beschlossen wird. 

c) Dieses Verhaltnis und die Zahlungsbedingungen wer­
den von der Versammlung auf Vorschlag des Generaldirektors -
und nach Ausserung des Koordinierungsausschusses der Or­
ganisation festgesetzt. 

(7) a) Das Abkommen üher den Sitz, das mit dem Land
geschlossen wird, in dessen Hoheitsgebiet die Organisation 
ihren Sitz hat, sieht vor, dass dieses Land Vorschiisse gewahrt, 
wenn der Betriehmittelfonds nicht ausreicht. Die Ilohe dieser 
Vorschüsse und die Bedingungen, unter denen sie gewahrt 
werden, sind in jedem Fall Gegenstand hesonderer Verein­
harungen zwischen diesem Land und der Organisation. 

b) Das un ter Bucl1stabe a} bezeichnete Land und die Or­
ganisation sind herechtigt, die Verpflichtung zur Gewahrung 
von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation zu kündigen. 
Die Kündigung wird drei J al1re nach Ah�auf des J ahres wirk­
sam, in dem sie notifiziert worden ist. 

(8) Die Réchnungsprüf ung wird nach l\fassgabe der Fi­
nanzvorschriften von einem oder mehreren Liindern des he­
son<leren Verbandes oder von aussenstehenden Rechnungs­
prüf ern vorgenommen, die n1it ihrer Zustimmung von der 
Versarnmlung bestimmt werden. 

Artikel 8 

[Anderungen der Artikel 5 bis 8] 

(1) Vorschlage zur An<lerung der Artikel 5, 6, 7 und die­
ses Artikels kônnen von jedem Mitglieclland der Versammlung 
oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vor• 
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schlage werden vom Generaldirektor mindestens sechs l\.'lo­
nate, hevor sie in der Versammlung heraten werden, den l\lit­
gliedlandern der \-

T ersammlung n1itgeteilt. 

(2) Jede Anderung der in Absatz (1) hezeichneten Artikel
wird von der Versan1mlung Leschlossen.- Der Beschluss er­
f ordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede .Ande­
rung des Artikels 5 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier 
Fünftel der ahgegehenen Stimmen. 

(3) Jede Anderung der in Absatz (1) bezeichneten Arti­

kel trîtt einen �lonat nach de1n Zeitpunkt in Kraft, zu dem 
die schriftlichen Notifikationen der verfassungsmassig zu­
stan<legekon1n1enen Annahme des Anderungsvorschlags von 
drei Vierteln der Lander

., 
die im Zeitpunkt der Beschluss­

f assung über die Anderung l\litglied der Versammlung waren, 
heim Generaldirektor eingegangen sind. J ede auf die se W eise 
angenomn1ene .Andernng der genannten Artikel bindet aile 
Lander., die im Zeitpunkt des lnkrafttretens der .Anderung 
l\Iitglied der Versammlung sind oder spater l\fitglied werden; 
jedoch bindet eine .Anderung, die die finanziellen Verpflich-

. tungen der Lander des besonderen Verhandes erweitert, nur 
die Lander, die die Annahme dieser .Anderung notifiziert 
haben. 

Artikel 9 
[Ratifikation und Beitritt • lnkrafttreten • Wirkung · 

Beitritt zur Fa<Jsung von 1957] 

(1) Jedes Land des besonderen Verhandes kann diese
Fassung des Abkommens ratifizieren, wenn es sie unterzeich­
net bat, oder ihr heitreten, wenn es sie nicht unterzeichnet 
hat. 

(2) Jedes dem hesonderen Verband nicht angehorende
Vertragsland der Pariser Verbandsühereinkunft zum Schutz 
des gewerhlichen Eigentums kann dieser Fassung des Abkom­
mens heitreten und dadurch l\litglied des besonderen Ver­
bandes werden. 
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(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden heim.
Generaldirektor hinterlegt. 

(4) a) Für die ersten fünf Lander, die ihre Ratifikations- _
oder Beitrittsurkunden hinterlegt hahen, tritt diese Fassung 
des Abkommens _ drei l\fonate nach I-Iinterlegung der fünften 
solchen Urkunde in Kraft. 

b) · Für jedes andere Land tritt diese Fassung des Abkom• 
mens drei Monate nach dem Zeitpunkt der Notifizierung sei-

. ner Ratifikation oder seines Ileitritts durch den Generaldirek­
tor in Kraft, sofern in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde· 
nicht, ein spaterer Zeitpunkt angegehen ist. ln diesem Fall
tritt diese Fassung <les Ahkom1nens für dieses Land zu <lem 
angegebenen Zeitpunkt in Kraft. 

(5) Die Ratifikation oder der Beitritt bewirkt von Rechts
wegen die Annahme aller Bestirnmungen und die Zulassung zu 
allen Vorteilen dieser Fassung des Abkommens. · 

(6) Nach <lem Inkrafttreten dieser Fassung des Abkom­
mens kaon ein _ Land der Fassung vom 15. J uni 1957 dieses 
Ahkommens nur heitreten, wenn es gleichzeitig diese Fas­
sung des Abkommens ratifiziert oder ihr heitritt. 

Artikel 10

[Geltung und Dauer] 

Dieses Ahkommen bat dieselbe Gehung und Dauer wie 
·· die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerhli- _

chen Eigentums.

Artikel Il 

[Revision] 

(1) Dieses Abkommen soll Revisionen unterzogen wer<len,
um wünschenswerte Verhesserungen einzuführen. 

(2) Jede Revision soll Gegenstand einer Konferenz sein,
die zwischen den Delegierten der Mitgliedlander des heson­
deren Verhandes stattfindet. 
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Artikel 12 
[Anwendung der früheren }..,assungJ

(1) a} Diese Fassung des Ahkornmens ersetzt in den Be­
ziehungen zwischen den Landern des besonderen Verbandes, 
die sie ratifiziert haben oder ihr heigetreien sind, die Fassu�g 
vom 15. Juni 1957. 

b) J edoch Lleiht jedes Land des hesonderen Verhandes,
das diese Fassung d�s ALkomn1ens ratifiziert bat oder ihr 
heigetreten ist, in seinen Beziehungen zu den Landern des 
hesonderen Verbandes, die diese Fassung weder ratifiziert 
hahen noch ihr beigetreten sind, an die Fassung vom 15. Juni 
1957 gebunden. 

(2) Die dem hesonderen Verband nicht angehêirenden
Lander, die Vertragspartei dieser Fassung des Abkommens 
werden., wenden sie im Verhahnis zu jedem Land des heson-. 
deren Verbandes an, <las nicht Vertragspartei dieser Fassung 
des Abkommens ist. Diese Lander lassen es zu, dass ein sol� 
ches Land des besonderen Verbandes · in seinen Beziehungen 
zu ihnen die Fassung vom 15. J uni 1957 anwendet. 

Artikel 13 
[Kündigung) 

(1) Jedes Land kann diese Fassung des Abkommens durch
eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündi­
gen. Diese Kiindigung hewirkt zugleich die Kündigung der 
Fassung vom 15. J uni 1957 dieses Ahkommens und hat nur 
Wirkung für das Land., das sie erklart hat; für die ührigen 
Lander des besonderen ,.,. erhandes hleiht das Abkommen in 
Kraft und wirksam. 

(2) Die Kiindigung wird ein Jah.r nach dem Tag wirksam,
an dem die Notifikation heim Generaldirektor eingegangen ist. 

(3) Ua:ii iu diesern A1·t1kel \'01-gericht'ue Küntliguugsrecht
kanu von eiuern Land nicht vor Ablauf von fünf Jaltren nach 
dent Zeitpunkt ansgeübt werden� zu dem es l\litglied des he­
sonderen Verbandes geworden ist. 
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Artikel 14 

[Verweisung auf' Artikel 24 der Pariser Verhandsühereinkunft 
(Hoheitsgebiete)) 

Artikel 24 der Pariser Verbandsühereinkunft zum Schutz 

des gewerblic_hen Eigentums ist auf dieses Abkomn1en anzu• 

wenden. 
Artikel 15 

[Unterzeichnung - Sprachen - Wahrnehmung der Verwahreraufgaben) 

(1) a) Diese Fassung des Ahkotnrnens wird in einer Ur­

schrift in franzosischer Sprache unterzeichnet und hei der 

schwedischen Regierung hinterlegt. 
b) Amtlicl1e Texte werden vom Generaldirektor nach

Konsultierung der beteiligten Regierungen in an<leren Spra­

chen hergestellt, die die Versam1nlung hestirnmen kann. 

(2) Diese Fassung des Ahkommens liegt bis zum 13. J a­
nuar 1968 in Stockholm zur Unterzeichnung auf. 

(3) Der General<lirektor übermittelt zwei von der schwe•

dischen Regierung beglaubigte Ahschrîften des unterzeichne• 
ten Textes dieser Fassung des ALkommens den Regierungen 

aller Lander des hesonderen Verbandes und der Regierung 
jedes anderen Landes, die es verlangt. 

( 4) Der Generaldirektor lasst diese Fassung des Ahkom•

mens heim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren. 

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller

Lander des hesonderen Verbandes die Unterzeichnungen, die 

Hinterlegungen von Ratifikations• oder Beitrittsurkunden, 

. das lnkrafttreten a1ler Bestimrnungen dieser Fassung des Ah­
kommens und die Notifikationen von Kiindigungen.' 

Artikel 16 

[Übergangshestimmungen] 

(l) Bis zur Amtsühernahn1e durch den ersten General­

direktor gelten Bezugnahmen in dieser Fassung des Ahkom• 

mens auf das Internationale Büro der Organisation oder den 

Generaldirektor ais Bezugnahmen auf das Büro des durch die 
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Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerhlichen 
Eigentums errichteten Verhandes oder seinen Direktor. 

(2) Die Lander des hesonderen Verbandes, die diese Fas•
sung des Abkommens weder ratifiziert hahen noch ihr hei­
getreten sind, konnen, wenn sie dies wünschen, wahrend eines 
Zeitraums von fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des ln­
krafttretens des Obereinkommens zur Errichtung der Organi­
sation an, die in den Artikeln 5 bis 8 dieser Fassung des Ab­

kommens vorgesehenen Rechte so ausiiben, ais wiiren sie 

durch diese Artikel gehunden. Jedes Land, das diese Rech�e 
auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem Zweck beim Gene­

raldirektor eine schriftJiche Notifikation, die im Zeitpunkt 

ihres Eingangs wirksam wird. Solche Lander gelten bis zum 
Ahlauf der genannten Frist ais �litglied der Versammlung. 

ZU URKUND DESSEN hahen die hierzu gehorig 

bevollmachtigten Unterzeichneten diese Fassung 
des Abkommens unterschriehen. 

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967. 
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